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Welcher Stichtag gilt für den Eintritt in den Kindergarten im Sommer 
2012 und den folgenden Jahren? 

Die Kantone haben innert 6 Jahren seit Inkrafttreten des HarmoS-Konkordats die Bestim-

mungen umzusetzen, also spätestens bis 1. August 2015 (Inkrafttreten des Konkordats: 

1. August 2009). Das Erziehungsdepartement wird deshalb im Verlaufe dieses Jahres eine 

entsprechende Teilrevision des Schulgesetzes und des Schuldekrets in die Wege leiten. 

Zur Einführung des elfjährigen Schulobligatoriums sind nur geringfügige Anpassungen not-

wendig: Der Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten und der Beginn der Schulpflicht  

sind neu festzulegen. 

Für die Jahre 2011 und 2012 gilt für alle Schaffhauser Kinder wie bisher der 1. Mai als Stich-

tag für den Eintritt in den Kindergarten.  

In den darauf folgenden 3 Schuljahren wird der Stichtag jeweils um einen Monat verschoben. 

Somit kann vermieden werden, dass ab Schuljahr 2015 / 2016 sehr viel mehr Kinder auf 

einmal in den Kindergarten eintreten und dadurch allenfalls zusätzliche Klassen geführt wer-

den müssten.  

Ab Schuljahr 2013 / 2014 gilt das zweijährige Kindergarten-Obligatorium. 

Die nachfolgende Übersicht fasst alle relevanten Daten zusammen: 

Schuljahr Beginn Schuljahr Stichtag Eintritt:  
Geburt vor 

    
2011 / 2012 01.08.2011 1. Mai 30.04.2007 
2012 / 2013 01.08.2012 1. Mai  30.04.2008 
2013 / 2014 01.08.2013 31. Mai 31.05.2009 
2014 / 2015 01.08.2014 30. Juni 30.06.2010 
2015 / 2016 01.08.2015 31. Juli 31.07.2011 
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